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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.11.1987

Norm

ABGB §140 Cb

Rechtssatz

Die weitere beru3iche Ausbildung eines Erwachsenen, der schon jahrelang einen erlernten Beruf ausübt, geschieht

anders als beim Minderjährigen grundsätzlich außerhalb der Ingerenz seiner Eltern und ist ihm daher auch hinsichtlich

ihrer Finanzierung allein anheimgestellt. Eine weitere Unterhaltsp3icht wäre wohl nur dann zu bejahen, wenn die

bisherige Ausbildung die Erzielung eines angemessenen Einkommens nicht zuließe.
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